
1030 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEFON 725621 SERIE 

Kl. 234 DW 

ZI. 1 5 - 4 3 . 61 / 8 3 Sc / E n Wien, 31. Oktober 1983 

An das 
~ ~I( 

Präsidium des Nationalrates '11 
~~ _~._~~Q~W~.4._~ft _______ _______ -co _, y_ 

Parlament 

1017 W i e n 

." .... .1983:1'- 0 3 ~Mt:-' 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz geändert 
wird (Novelle zum NSchG) 

Bezug: Entschließung des Nationalrates zum Geschäfts
ordnungsgesetz, BGB1.Nr.178/1961 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche

rungsträger übermittelt 25 Exemplare seiner Stellungnahme 

zum Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz. 

Beilagen 

~raldirek or: 
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HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

1030 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEFON 725621 SERIE 

ZI. 15-43.61/83 Sc/En Wien, 27. Oktober 1983 

An das 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz geändert 
wird (Novelle zum NSchG) 

Bezu~: Ihr Schreiben vom 28. September 1983 
Zl. 21.711/4-1a/1983 

Der Hauptverband nimmt zum Entwurf der Novelle zum 

Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz wie fOlgt Stellung: 

~. Die vorgesehenen Gesetzesänderungen werden unserer Meinung 

nach entgegen den Ausführungen in den Erläuterungen zum Ent

wurf einen beachtlichen Mehraufwand des Bundes mit sich 

bringen. Vor allem der Wegfall der Voraussetzung der Halb

deckung für den Zeitraum zwischen dem 50. Geburtstag und 

dem Stichtag wird dazu führen, daß eine größere Zahl von 

Versicherten SonderrUhegeld in Arispruch nehmen kann. 

2. Der Entwurf sollte in einigen Punkten ergänzt werden: 

- Art. X Abs. 1 Z.l: 

Neben § 225 ASVG sollte auch § 226 ASVG zitiert 

werden, da infolge der Verlängerung des Zeitraumes 

auf 360 Kalendermonate auch Beitragszeiten, die vor 

dem 1. 1. 1956 liegen, berücksichtigt werden müssen. 
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- Art. X Abs. 1 Z.2: 

Der Hinweis auf den in § 253 Abs. 1 ASVG geregelten 

Grenzbetrag sollte entfallen, da dieser Grenzbetrag durch 

die 39. Novelle zum ASVG beseitigt wird. 

- Art. X Ab s. 4: 

Di,e Zitierung des Wohnungsbeihilfengesetzes sollte 

entfallen, da dieses Gesetz aufgehoben wird. 

Der Ge ~r;ald~rektor: 

V
/1 . 

l0t-. 
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